
(AG Brutto) 

Personal-

Durchschnitt

zzgl. 15 % 

Pauschale*

(Jahr) (Jahr) (Monat) (Stunde)**
Leistungsgr. Entgeltgr. Betrag € Betrag € Betrag € Betrag €

15Ü

15

14 94.446,50    108.613,48     9.051    63,15    

13Ü

13

12

11

10 71.168,50    81.843,78       6.820    47,58    

9b

9a

8

7 57.288,13    65.881,34       5.490    38,30    

6

5

4 50.957,50    58.601,13       4.883    34,07    

3

2Ü

2 46.125,83    53.044,71       4.420    30,84    

1

Tabelle für Personal-Standardeinheitskosten für das 

Haushaltsjahr 2024 
(Grundlage: Personal-Durchschnittssätze für Hauptverwaltungen, bereitgestellt 

durch SenFin)

Fachkräfte mit schwierigen Fachtätigkeiten und 

abgeschlossener Berufsausbildung
3

Herausgehobene Fachkräfte mit sehr schwierigen 

bis komplexen oder vielgestaltigen Tätigkeiten, mit 

hohem Fachwissen, die selbstständig arbeiten und 

auch kleinere Verantwirtungsbereiche führen.

** Die Ermittlung des Stundensatzes basiert auf 1720 Jahresarbeitsstunden aus dem Art. 55 Abs. 2 a) AVO. Die Monats- bzw. Stundenangaben 

gelten für Mitarbeiter, die 100% im BENE 2 Projekt beschäftigt sind. Für eine anteilige Beschäftigung im BENE 2 Projekt wird der Betrag 

enstprechend des Anteils berechnet.
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2
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Leitende Arbeitnehmer/-innen mit Aufsichts- und 

Dispositionsbefugnis oder die in größeren 

Führungsbereichen diese Aufgaben wahrnehmen, 

selbstständig arbeiten und ihre Fachkenntnisse 

überwiegend durch ein Studium erworben haben.

Angelernte Arbeitnehmer/-innen mit überwiegend 

einfachen Tätigkeiten, die speziell 

branchengebunden in einer Anlernzeit von bis zu 

zwei Jahren erworben werden können.

Ungelernte Arbeitnehmer/-innen mit eifnachen 

schematischen Tätigkeiten, die in einer Anlernzeit 

von bis zu drei Monaten erworben werden können.

* Pauschalsatz von 15 % nach Art. 54 Bst. b) AVO 
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